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A
nfang der 70er-Jahre verurteilt
ein bayerisches Strafgericht ei-
nenPriester zu zwei Jahrenund
neunMonatenHaft.Er hat zehn
MinistrantenoderSchülermiss-

braucht, einige von ihnenbis zu35Mal, im
Pfarrhaus, inderSakristei, imReligionsun-
terricht. Die Leitungsebene imErzbistum,
sostehtes imneuenGutachtenderMünch-
ner Kanzlei Westpfahl Spilker Wastl
(WSW), das am Donnerstag vorgestellt
wurde, lässtdenPriesterdennochnicht fal-
len. Sie setzt sichsogar bis inhöchsteKrei-
se für ihn ein. Der damalige Generalvikar
Gerhard Gruber wirbt dem Gutachten zu-
folge im bayerischen Justizministerium
dafür, dass der Mann zum 40. Jahrestag
seiner Priesterweihe Hafturlaub bekom-
me – „um die heilige Messe zu feiern und
eine Ausfahrt zu unternehmen“.

Das Erzbischöfliche Ordinariat bemüht
sich auch darum, dass der Priester vorzei-
tig aus der Haft entlassen wird. „Zu die-
sem Zweck wurden, wiederum auf Veran-
lassung des damaligen Generalvikars Dr.
Gruber, zwei Jahre nach der Verurteilung
Gesprächemit demBayerischen Justizmi-
nister und einem Ministerialrat geführt“,
heißt es imGutachten.ÜberdenMinisteri-
alrat habe ein Ordinariatsmitarbeiter spä-
ter vermerkt, dieser gehöre „weltanschau-
licheindeutig zuuns“.GrubersolldemGut-
achten zufolge auch geplant haben, mit
demdamaligenLandgerichtsdirektor„pri-
vat in Verbindung zu treten“. Der Direktor
hatte als Vorsitzender Richter auch den
Strafprozess gegen den Priester geleitet.

Das Erzbistum München und Freising
soll schwereFehlergemachthabenimUm-
gangmit sexuellemMissbrauchundvoral-
lem die Opfer vernachlässigt haben. Um
die Täter haben sich die Verantwortlichen
aber stets gekümmert, und sie hofften da-
bei auchauf die stilleUnterstützungdurch
dieweltliche, die staatliche Justiz. Vordem
Strafprozess gegen den pädophilen Pries-
terPeterH. imJahr 1986schriebGeneralvi-
kar Gruber: „Der vorsitzende Richter wird
Herr … sein. Er ist praktizierender Katho-
lik… Es besteht die begründete Hoffnung,
dass alle Beteiligten jedes Aufsehen in der
Öffentlichkeit vermeiden werden.“

DieBemerkungendes langjährigenGe-
neralvikars offenbaren ein seltsames Ver-
ständnis von Justiz: Nicht nur versäumte
es die Kirche, Sexualstraftäter mit allen
Mitteln des Kirchenstrafrechts zu verfol-
gen–offenkundigwollte sie auchnochdie
staatliche Justiz zu Milde und Diskretion
bewegen.Gruberwollte sichaufSZ-Anfra-
ge zunächst nicht äußern.

Die Justiz wiederum ist nicht immer
durch großen Verfolgungseifer aufgefal-
len.DerWiederholungstäter PeterH.wur-
de 1986zueiner ehermildenStrafe aufBe-
währung verurteilt, die Richter betrachte-
ten ihn wegen seiner Pädophilie als ver-
mindert schuldfähig. Ein anderer Priester
der Erzdiözesewurde von der bayerischen
Justiz drei Mal verurteilt, weil er sich vor
jungen Mädchen ausgezogen hatte – in
Haftmusste er nie.

Mit aller Macht ging die Justiz dann
abergegendasMissbrauchsopferWilfried
Fesselmann vor: Dieser war als Kind von
Peter H. missbraucht worden und drohte
der Kirche später damit, seine Geschichte
öffentlich zu machen. Die Kirche meldete
diesbeiderStaatsanwaltschaft,dieErmitt-
ler rücktendannbeiFesselmannzurHaus-
durchsuchung an.

InvielenFällenhatdie JustizbeiderVer-
folgung möglicher Missbrauchstäter
mehrTrägheit als Entschlossenheit offen-
bart. Zum Beispiel, nachdem im Jahr 2018

einegroßeStudieüberMissbrauch indeut-
schenBistümernerschienenwar,die soge-
nannte MHG-Studie, benannt nach den
drei Universitäten, die sie durchführten,
Mannheim,Heidelberg,Gießen.Siebasier-
te auf einer Auswertung anonymisierter
Akten der Bistümer. Die schiere Menge
der als Missbrauchsbeschuldigte erfass-
ten Kleriker – 1670 – legte nahe, dass es in
allendeutschenDiözesenzuFällensexuel-
lenMissbrauchs gekommenwar.

Nach der Veröffentlichung kamen die
24deutschenGeneralstaatsanwälteausal-
len Ecken der Republik zu einem Treffen
zusammen. Sie berieten, wie der Staat re-
agieren und in Ermittlungen einsteigen
sollte.VorallemeinigederbayerischenGe-
neralstaatsanwältesollen füreinenpflegli-
chenUmgangmitderKirchegeworbenha-
ben, behaupten Teilnehmer ausmehreren
Bundesländern. In ganzBayerngabes– so
die Antwort der Landesregierung auf eine
Anfrage der Landtags-Grünen – dann Er-
mittlungen gegen 204 katholische Kleri-
ker, bis auf einen Fall wurden die Ermitt-
lungen aber eingestellt. Ein beteiligter
Strafverfolger erklärt das so: Man habe
sich zwar Akten geben lassen von den Bis-
tümern. „Aber da war fast nichts dabei.“
Was in den Unterlagen stand, war längst
verjährt, oder es war sehr vage.

AllerdingsüberließmanesdenKirchen-
leuten eben auch selbst, welche Akten sie
–freiwillig–herausgaben. InmanchenRe-
gionen schwärmtenGeneralstaatsanwälte
persönlich aus, um Bischöfe zur Rede zu
stellen. Am Bischofssitz in der Domstadt
Mainz zum Beispiel fuhren sogar gleich
zwei Generalstaatsanwälte gemeinsam

vor und stiegen die Treppe hinauf. Erwar-
tet wurden sie dort aber nur von Verwal-
tungsmitarbeitern, der Bischof ließ aus-
richten,erhabekeineZeit.DerStaatakzep-
tierte das, so wie er auch akzeptierte, dass
nurdieKirchenleute in ihrenArchivenstö-
berten, keine Außenseiter.

Selbst die Generalstaatsanwaltschaft
Koblenz, zu deren Einzugsgebiet die vier
wichtigen Bistümer Köln, Trier, Limburg
undMainz gehören, leitete amEnde keine
Ermittlungenein.AusderMHG-Studiesei-
en keine Hinweise auf konkrete Tatorte,
Tatzeiten, eingrenzbare Straftaten sowie
betroffene und handelnde Personen er-
sichtlich,hießes.Die Idee, zurHausdurch-
suchung bei der Kirche anzurücken und
selbstnachUnterlagen zu suchen, verfolg-
temannicht.Das sei schonrechtlichkaum
möglich, sagt heute der Generalstaatsan-
walt von Koblenz, Jürgen Brauer: Eine
Durchsuchung „ins Blaue hinein“ würde
kein Richter genehmigen.

DieseZurückhaltungsei „ausrechtswis-
senschaftlicher Sicht nicht haltbar“, be-
mängelt dagegen die Strafrechtsprofesso-
rin Frauke Rostalski in einem gerade er-
schienenen Sammelband, „Katholische
Dunkelräume“.MankönneeinenAnfangs-
verdacht haben, auch ohneDetails zu Tat-
ort,TatzeitundIdentitätdesTäters zuken-
nen. „Diese Informationen zu erzielen, ist
gerade Gegenstand des Ermittlungsver-
fahrens. Aus diesem Grund kann etwa
auch ein Strafverfahren gegen unbekannt
geführt werden.“

Zuvor schon hat das Verhalten der
StaatsanwaltschaftMünchen IFragenauf-
geworfen.Bereits acht JahrevorderMHG-

Studie, im Jahr 2010, hat die Münchner
Kanzlei Westpfahl Spilker Wastl im Auf-
trag der Kirche ein erstes Gutachten über
sexuellen Missbrauch in der Erzdiözese
München und Freising erstellt. Das Gut-
achten, das nur wenige im Erzbischöfli-
chenOrdinariat kennenunddasnie veröf-
fentlicht wurde, verschwand im Tresor.
Dass es existierte, war allerdings bekannt.
Warum hat die Staatsanwaltschaft Mün-
chen I es nicht beschlagnahmt? Schließ-
lich hätten sich darin etliche Ansätze für
Ermittlungen finden lassen.

Auf Anfrage der SZ erklärt die Ermitt-
lungsbehörde heute, es habe 2010 „wohl
Presseberichterstattunggegeben,aberkei-
ne Anzeigen, so dass damals offenbar ent-
schiedenwurde, nicht vonAmtswegen tä-
tig zu werden“. Erst acht Jahre später lie-
ßensichdieErmittlerdasGutachtenüber-
mitteln.DarausergabensichVorprüfungs-
verfahren gegen sechs Verdächtige. Eines
dieser Verfahren sei eingestellt, die übri-
genanandereStaatsanwaltschaftenabge-
gebenworden, erklärt die Behörde heute.

Im Jahr 2021 und im Lichte der „Me
Too“-Debatte über sexuelle Übergriffe
kannsichderhoheKlerusnichtmehrsosi-
cher sein, aufwohlwollendeStaatsanwälte
undRichter zu treffen. So könnte das neue
Gutachten der Kanzlei WSW noch zu Er-
mittlungsverfahren gegen verschiedene

Geistliche führen. ImAugust vergangenen
Jahres hat die Kanzlei der Staatsanwalt-
schaftMünchenIbereitsMaterialüber ins-
gesamt 41 Fälle zur Verfügung gestellt, in
denenausSichtderGutachter einFehlver-
halten kirchlicher Verantwortungsträger
gegeben sei. Das bestätigte die Staatsan-
waltschaft der SZ. Ein weiterer Fall sei im
November dazugekommen. Unter den 42
Fällen sei auch der Fall des Priesters Peter
H. „Die 42 Fälle betreffen ausschließlich
noch lebende kirchliche Verantwortungs-
träger und wurden stark anonymisiert
übermittelt“, erklärte die Staatsanwalt-
schaft. Sollten sich auf dieser Basis Ver-
dachtsmomente ergeben, dass kirchliche
Verantwortungsträger sich strafbar ge-
macht hätten, würden gesonderte Vorer-
mittlungsverfahren eingeleitet. Infrage
kommt hier zum Beispiel der Vorwurf der
Beihilfe zum sexuellenMissbrauch.

So einfachwie in den 50er-Jahrendürf-
te es jedenfalls nicht mehr werden für die
Kirche. Damals, so geht aus alten Akten
hervor,die fürdasneueMünchnerGutach-
ten ausgewertet wurden, war ein Priester
wegen des Missbrauchs von zwei Jungen
verurteilt worden, 13 und 15 Jahre alt. Im
Erzbischöflichen Ordinariat bemühte
man sich sogleich, bei der Justiz für seine
Begnadigung zu werben. Ein Mitarbeiter
desOrdinariatssuchtedenLandgerichtsdi-
rektor offenbar persönlich auf. Hinterher
schrieber andenverurteiltenSexualstraf-
täter und Priester: „Ich kann Dir nur sa-
gen, daß auch [der Landgerichtsdirektor]
von großem Wohlwollen in der Behand-
lungDeiner schwerwiegendenAngelegen-
heit getragen ist.“

Generalvikar (1968–1990), Personal-
referent (1990–1993):NachMeinung
der Gutachter hat sich Gruber inmehr
als 20 Fällen falsch verhalten. Seine
Reaktion gegenüber Tätern und Opfern

sei „inadäquat“ gewe-
sen. In seiner Amts-
zeit seien viele ein-
schlägig verurteilte
Priester aus anderen
Diözesen „bedenken-
los und auch ohne
wirksameVorkehrun-
gen zur Verhinde-
rung etwaiger weite-
rer Übergriffe“ von

derMünchner Diözese übernommen
worden. Gruber (FOTO: HESS) habe nach
Auffassung der Gutachter nie die Ge-
schädigtenperspektive eingenommen,
womit er sich nicht von anderen damals
Verantwortlichen unterscheide. Auch
heute sei er nicht zur kritischen Selbstre-
flexion und Übernahme von Verantwor-
tung bereit. In seiner Stellungnahme
räumt Gruber ein teilweises Versagen
der Kirche beiMissbrauch ein. Zwar
gehöre er zumKreis der Verursacher, er
verstehe aber nicht, warumman ihm
Versäumnisse von Kirche und Staat als
persönliches Versagen vorwerfe.

Erzbischof (1982–2008):Die Gutach-
ter rechnen ihm an, dass er sich der
Befragung gestellt hat. Eine kritische
Selbstreflexion sei aber nicht erkenn-
bar. Wetter berufe sich nicht darauf,

nichts gewusst zu
haben. Er habe auch
an Sitzungen teilge-
nommen, in denen
überMissbrauchsfäl-
le gesprochen wur-
de. Es habe aber
kaumnennenswerte
Aktivitäten in Rich-
tung der Täter gege-
ben.Wetter (FOTO: DPA)

habe demThema nicht die gebotene
Aufmerksamkeit geschenkt. Er habe
begrenztes Interesse an Personalangele-
genheiten gehabt und auch imUmgang
mit Geschädigten ein passives Verhal-
ten gezeigt. Dies sei „besonders schwer-
wiegend“, da während der Amtszeit
Wetters das Bewusstsein für das Pro-
blem allgemein gewachsen sei. Völlig
unverständlich sei die Behauptung
Wetters, die Folgen sexuellenMiss-
brauchs für die Opfer seien erst von
2010 an erkennbar gewesen, dies sei
eine „Schutzbehauptung“.Wetter zeige
insgesamtmangelnde Sensibilität.

Erzbischof (1961–1976):Die Gutachter
werfen dem 1976 verstorbenenDöpfner
vor, in 14Missbrauchsfällen fehlerhaft
gehandelt zu haben. Schon bei Döpfners
Vorgängern seien kirchenrechtliche Ver-
fahren und Aufklärung unterblieben.
Unter Döpfner (FOTO: IMAGO) seien zudem
Kleriker, die desMissbrauchs verdächtigt
oder gar staatlich verurteilt wurden, ohne
nennenswerte Tätigkeitsbeschränkung
oder Überwachung erneut in der Seelsor-
ge eingesetzt worden. Die damals übliche
Versetzung solcher Kleriker in Kliniken
oder Altenheime stelle keine geeignete

Beschränkung dar und
kein unüberwindbares
Hindernis für die Kon-
taktaufnahme zuMin-
derjährigen, da diese
Stellen oftmit Aushilfs-
tätigkeiten in Pfarrei-
en verbunden gewe-
sen seien. Diemangeln-
de Fürsorge für Betrof-
fene in seiner Zeit

wiege umso schwerer, als das Thema
nicht nur im Zweiten Vatikanischen Kon-
zil eine große Rolle gespielt habe, son-
dern sich das Bewusstsein für die Folgen
desMissbrauchs bei Geschädigten bereits
vergrößert habe.

Erzbischof (seit 2008):Die Gutachter
loben seine Aufklärungsbemühungen
nach dem Skandal umdas Canisius-Kol-
leg ab dem Jahr 2010. Gegen erhebli-
chenWiderstand in der Erzdiözese und
unter den anderen Bischöfen habe er
eine Untersuchung in Auftrag gegeben.
Damit sei ein Zurückfallen in alte Deu-
tungsmuster nicht mehrmöglich gewe-
sen. Auch habeMarx (FOTO: DPA) die Errich-
tung des Kinderschutzzentrums initi-
iert und Opfer zu persönlichen Gesprä-
chen getroffen. Trotz vielerMiss-
brauchsmeldungen nach 2010 sei er

aber nurmit einem
kleinen Teil selbst
befasst gewesen. Aus
Sicht der Gutachter
hätte er aber jede
Meldung selbst ken-
nenmüssen, da dies
von den Leitlinien so
vorgeschrieben wer-
de. Er habe stattdes-
sen eine passive

Rolle eingenommen. Gegenüber Ver-
dächtigen habe er es an Entschlossen-
heit und Klarheit fehlen lassen. Für
diese Unzulänglichkeiten komme ihm
nicht nur einemoralische, sondern
auch die rechtliche Verantwortung zu.

Generalvikar (2010–2019):Die Gutach-
ter werfen Beer vor, dass er sich bei ein-
zelnen Fällen sexuellenMissbrauchs
nicht genügend umdie notwendigen
Meldungen an die Glaubenskongregati-

on in Romgeküm-
mert habe. Beer habe
damit aber nicht ver-
sucht, Beschuldigte
systematisch vor
Sanktionen zu schüt-
zen. Laut Akten habe
er stets ein konse-
quentes Vorgehen
gegen die Verdächti-
gen imRahmen des

rechtlichMöglichen gefordert. DieUmset-
zung sei dann allerdings teilweise schlep-
pend verlaufen. Zeitzeugen seien sich
allerdings einig, dass Beer (FOTO: SCHELLNEG-

GER) als einer vonwenigen und gegen teils
erbittertenWiderstand innerhalb der
Erzdiözese für umfassende Aufklärung,
Aufarbeitung und konsequentes Vorge-
hen gegen Verdächtige gesorgt habe. Der
ersteMissbrauchsbericht von 2010 und
die Gründung des Kinderschutzzen-
trums seienmaßgeblich von Beer initi-
iert worden. Ohne ihnwäre die Kirche bei
der Aufarbeitung von sexuellemMiss-
brauchwenigerweit. beka, nir, zoc

Erzbischof (1977–1982):Die Gutach-
ter rechnen es dem emeritierten Papst
hoch an, dass er überhaupt Stellung
genommen hat. Allerdings sei eine
Bereitschaft, eigenes Handeln selbst-
kritisch zu reflektieren undMitverant-
wortung für Mängel in den Reaktio-
nen auf Missbrauch zu übernehmen,
für die Gutachter „nicht erkennbar“.
Dass er Unkenntnis selbst dann be-
haupte, wenn dies mit den Akten nur
schwer in Einklang zu bringen sei,
nennen die Gutachter „erstaunlich
und aufschlussreich“. Kritisch sehen
sie die bekundete Absicht, an Aufklä-
rung konstruktiv mitzuarbeiten, wenn
zugleich nur das zugegeben werde,
was anhand der Akten nachweisbar
sei. Ratzinger, 94, (FOTO: AFP) beruft sich
in seiner 82-seitigen Stellungnahme
mehrmals auf Unkenntnis bestimmter

Fälle. Auch bestrei-
tet er, an einer Sit-
zung teilgenommen
zu haben, in der es
um die Aufnahme
eines pädophilen
Priesters ging. Die
Gutachter halten
diese Einlassung
für unglaubwürdig.

Die Verlegenheit ist groß, wie kann es
auch anders sein? Im Vatikan leben zwei
Päpste, ein herrschender und ein emeri-
tierter, die auch für zwei ideologische La-
ger stehen, und einer von beiden steht in
den Schlagzeilen. Georg Gänswein, der
Privatsekretär von Benedikt XVI., ließ
ausrichten, sein Chef habe das Gutach-
ten, das ihn belaste, noch nicht gelesen
und wolle es jetzt zunächst studieren.
Auch der Sprecher von Papst Franziskus
sagte,manwerdedemDokument„diege-
bührende Aufmerksamkeit“ zukommen
lassenundes „imEinzelnenprüfen“. Bei-
de Seiten vertagen ihre inhaltliche Stel-
lungnahme,bekunden ihreNähezuMiss-
brauchsopfern und ihre Scham über die
Täter aus dem Klerikerstand. Sie gewin-
nen damit auch etwas Zeit. Die Frage ist,
wer sich dann als Erstes meldet. Avveni-
re, dieZeitungder italienischenBischofs-
konferenz, verbannte die Berichterstat-
tung zum Gutachten aus München auf
Seite 13. Auch das ist ein Zeichen für die
allgemeineVerlegenheitüberdiesenneu-
erlichen„Schock imVatikan“,wiederCor-
riere della Sera es nennt.

Die Vorwürfe gegen Joseph Ratzinger
befeuern die Animositäten zwischen
dem traditionalistischen und dem soge-
nannt liberalen Lager neu. Es trennt sie
schon die Sicht auf die Rolle der Frau in
der Kirche, auf die Homosexualität und
auf den Zölibat.

Die Freunde vonBenediktXVI. finden,
die Kritik an diesem sei ungerecht. Nie-
mandhabe indenvergangenenJahrzehn-
tenmehr unternommengegendenMiss-
brauch inderkatholischenKircheals er–
seit 2001, zunächst als Präfekt der Glau-
benskongregation, gegenWiderstände in
der römischen Kurie, später als Papst.
Kardinal Gerhard LudwigMüller, ein en-
ger Vertrauter Benedikts, deutet die Er-
kenntnisse derGutachter in einem Inter-
view im Corriere als „Angriff“ gegen den
emeritierten Papst, der die Spannungen
in der deutschen Kirche spiegle: „Es gibt
eine progressive Linie, für die er ein Är-
gernis ist. Sie haben ihn immer kritisiert
und angegriffen, er ist eine Stimme, die
man zumSchweigen bringen will.“

Die Anhänger von Franziskus wieder-
umgeben zubedenken, dass in demGut-
achten nicht nur Benedikts Rolle hinter-
fragt werde, sondern in zwei Fällen auch
jene von Kardinal Reinhard Marx, dem
amtierenden Erzbischof von München
und Freising. Es sei also nicht wahr, dass
die Schatten nur auf Benedikt fielen. Al-
lerdings ist nach aktuellem Kenntnis-
stand kaum anzunehmen, dass Franzis-
kus seine Meinung zu Marx revidieren
wird: Vor einem halben Jahr, als der sei-
nen Rücktritt angeboten hatte, um Ver-
antwortungzutragen,wiesderargentini-
schePapst dasAnsinnenzurück.Marx ist
eine zentrale Figur in Franziskus’ Kir-
chenführung – als Mitglied des kleinen
Kardinalrats, der die Kurie reformieren
soll, und als Vorsitzender des vatikani-
schenWirtschaftsrats.

Da kommen also viele Dinge zusam-
men,und jedesWortwiegt schwer.Wahr-
scheinlich wird der Heilige Stuhl seine
EinschätzungdesGutachtenszurückhal-
ten,bisderemeritiertePapstsichdazuge-
äußert hat. Benedikt lebt seit 2013 im
Kloster Mater Ecclesiae, einem Bau in
denVatikanischenGärten. Ebenfalls dort
leben Erzbischof Gänswein und vier be-
dienstete Schwestern.Manhört, dass der
94-jährigeDeutschenurnoch sehr selten
das Gelände verlasse. Er tausche sich
ständig ausmit seinem Sekretär undmit
ausgewählten Gästen. oliver meiler

Gerhard Gruber Friedrich WetterJulius Döpfner Reinhard Marx Peter Beer
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Warum man sich in Rom erst mal
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In Bayern ist es noch immer üblich, dass im Gerichtssaal ein Kreuz hängt. Gerade dort hat die Kirche wohl auf besondere Milde gehofft.  FOTO: ARMIN WEIGEL / DPA

Im Namen des Volkes. Amen
Das Erzbistum München und Freising bemühte sich immer wieder um die stille Unterstützung

von Staatsanwälten und Richtern. Die ließen tatsächlich oft genug Verfolgungseifer vermissen

MIS SBRAUCH IN DER KATHOL I S CHEN K I RCHE

Ein Gutachten über den Umgang mit Fällen sexualisierter Gewalt im Erzbistum München und Freising wirft den

Verantwortlichen schwere Fehler vor. Es setzt auch die bayerische Justiz in ein schlechtes Licht

Der Richter sei „praktizierender

Katholik“, hieß es. Man könne

auf Diskretion hoffen


